
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Anträge des Regierungsrates und der Kommission für die zweite Lesung 

RRB Nr. 507 

2019_10_SID_Kantonales Geldspielgesetz (KGSG) 
 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Kantonales Geldspielgesetz 
(KGSG) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 gestützt auf Artikel 28, Artikel 32 Absatz 
1, Artikel 41 Absatz 1, Artikel 85, Artikel 
107 Absatz 2, Artikel 122 Absatz 1 und 
Artikel 125 ff. des Bundesgesetzes vom 
29. September 2017 über Geldspiele 
(Geldspielgesetz, BGS)

2)
, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

   

 beschliesst:    

 I.    

      1 Allgemeine Bestimmungen         

 Art.  1 
Gegenstand 

   

 
1
 Dieses Gesetz regelt im Rahmen der 

bundesrechtlichen Vorgaben 
   

 a die Zulässigkeit von Gross- und Klein-
spielen, 

   

 b die Bewilligung und Aufsicht von Klein-
spielen, 

   

                                                   
1
 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

2)
 SR 935.51 

http://db.clex.ch/link/Bund/935.51/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 c die Abgaben auf Geldspielen,    

 d die Mittelverwendung von Erträgen aus 
Geldspielen. 

   

 
2
 Es gilt nicht für die Bereiche und Tätig-

keiten gemäss Artikel 1 Absatz 2 und 3 
BGS. 

   

 Art.  2 
Begriffe 

   

 
1
 Die Begriffe richten sich nach Artikel 3 

BGS. 
   

      2 Grossspiele         

 Art.  3 
Grundsatz 

   

 
1
 Die Durchführung von Grossspielen ist 

im Rahmen des Bundesrechts zulässig. 
   

 Art.  4 
Pflichten 

   

 
1
 Die Betreiberinnen und Betreiber von 

Geschicklichkeitsspielautomaten sind 
verpflichtet, die Aufsichtsbehörde gemäss 
Artikel 12 Absatz 1 über die Anzahl und 
Standorte der auf dem Kantonsgebiet 
aufgestellten und betriebenen Geschick-
lichkeitsspielautomaten zu informieren. 

   

      3 Kleinspiele         

      3.1 Zulässigkeit         
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  5 
Grundsatz 

   

 
1
 Kleinlotterien, lokale Sportwetten und 

kleine Pokerturniere sind im Rahmen des 
Bundesrechts und der Vorgaben dieses 
Gesetzes erlaubt. 

   

 Art.  6 
Auslagerung an Dritte 

   

 
1
 Kleinspiele können von Dritten organi-

siert oder durchgeführt werden, wenn 
diese gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

   

 Art.  7 
Altersgrenze 

   

 
1
 Die Altersgrenze beträgt bei kleinen 

Pokerturnieren 18 Jahre. 
   

      3.2 Bewilligungs- und Meldepflicht         

 Art.  8 
Grundsatz 

   

 
1
 Die Durchführung von Kleinspielen ist 

unter Vorbehalt von Absatz 2 bewilli-
gungspflichtig. 

   

 
2
 Lottos und Tombolas sind von der Bewil-

ligungspflicht ausgenommen, wenn die 
Vorgaben gemäss Artikel 41 Absatz 2 und 
3 BGS eingehalten werden. 

   

 
3
 Sie unterliegen einer Meldepflicht.    
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  9 
Fehlender Rechtsanspruch 

   

 
1
 Es besteht kein Rechtsanspruch auf 

eine Bewilligung für die Durchführung 
einer Kleinlotterie, die dem Kontingent 
gemäss Artikel 4 der Interkantonalen Ver-
einbarung vom 20. Mai 2019 betreffend 
die gemeinsame Durchführung von Geld-
spielen (IKV 2020)

1)
 untersteht. 

   

 Art.  10 
Bewilligungsbehörde und Meldestelle 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-

rektion 
   

 a ist gemäss Artikel 32 BGS Bewilligungs-
behörde für Kleinspiele, 

   

 b nimmt die Meldungen gemäss Artikel 8 
Absatz 3 entgegen. 

   

 Art.  11 
Verfahren 

   

 
1
 Der Regierungsrat regelt das Bewilli-

gungs- und Meldeverfahren durch Ver-
ordnung. 

   

      3.3 Aufsicht und Kontrolle         

 Art.  12 
Aufsicht 

   

                                                   
1)

 BSG ■■■ 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-

rektion beaufsichtigt die Durchführung der 
bewilligten Kleinspiele. 

   

 
2
 Die Polizeiorgane des Kantons und der 

Gemeinden üben die unmittelbare Kon-
trolle im Bereich der Kleinspiele aus. Sie 
melden der zuständigen Stelle der Si-
cherheitsdirektion Feststellungen und 
Widerhandlungen. 

   

 
3
 Die Behörden gemäss Absatz 1 und 2 

können den Veranstalterinnen und Veran-
staltern von Kleinspielen Vorgaben ma-
chen und Massnahmen gemäss Artikel 40 
Absatz 2 BGS sowie gemäss Artikel 13 
ergreifen. 

   

 Art.  13 
Kontrolle 

   

 
1
 Die Behörden gemäss Artikel 12 kön-

nen, soweit es zur Erfüllung ihrer jeweili-
gen Aufgaben notwendig ist, jederzeit 

   

 a Kontrollen auf den Grundstücken und in 
den Räumlichkeiten durchführen, die für 
die Durchführung von Kleinspielen be-
stimmt sind oder damit im Zusammen-
hang stehen, 

   

 b die Identität der sich in den Räumlichkei-
ten befindenden Personen überprüfen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Die Kontrollen sind unter den zuständi-

gen Behörden soweit wie möglich zu ko-
ordinieren. 

   

 Art.  14 
Mitwirkungspflicht 

   

 
1
 Die Veranstalterinnen und Veranstalter 

von Kleinspielen sind verpflichtet, die 
Behörden gemäss Artikel 12 bei Kontrol-
len soweit zumutbar zu unterstützen. 

   

 Art.  15 
Kontingentsabtretung 

   

 
1
 Die Sicherheitsdirektion kann ungenutz-

te Kontingentsteile aus Kleinlotterien ge-
mäss Artikel 4 IKV 2020 an einen anderen 
Vereinbarungskanton übertragen. 

   

      3.4 Sanktion         

 Art.  16 
 

   

 
1
 Die Sicherheitsdirektion kann einer Ver-

anstalterin oder einem Veranstalter die 
Veranstaltung von Kleinspielen für ein bis 
drei Jahre untersagen, wenn 

   

 a bei der Vorbereitung oder Durchführung 
eines Kleinspiels Vorschriften missach-
tet worden sind oder 

   

 b vollstreckbaren Anordnungen der Auf-
sichtsbehörde nicht Folge geleistet wor-
den ist. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Sie kann die Veranstaltung von Klein-

spielen für ein bis fünf Jahre untersagen, 
wenn die Veranstalterin oder der Veran-
stalter oder ihre oder seine Organe in den 
vergangenen drei Jahren vor Erlass der 
Sanktionsverfügung 

   

 a wegen einer Widerhandlung gegen die 
Bestimmungen der Geldspielgesetzge-
bung des Bundes oder des Kantons be-
straft worden sind oder 

   

 b die Abgaben oder Gebühren gemäss 
der kantonalen Geldspielgesetzgebung 
nicht bezahlt haben. 

   

 
3
 In leichten Fällen kann eine Verwarnung 

ausgesprochen werden. 
   

      4 Abgaben         

      4.1 Abgabepflichtige         

 Art.  17 
Spielbanken 

   

 
1
 Der Kanton erhebt eine Abgabe auf dem 

Bruttospielertrag der Spielbanken mit 
Konzession B gemäss Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b BGS (Spielbankenabgabe). 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Die Spielbankenabgabe beträgt 40 Pro-

zent des Gesamtbetrags der dem Bund 
gemäss BGS auf dem Bruttospielertrag 
zustehenden Spielbankenabgabe und 
umfasst auch allfällige Nach- und Straf-
steuern. 

   

 
3
 Abgabepflichtig ist die Betreiberin oder 

der Betreiber der Spielbank. 
   

 
4
 Der Regierungsrat regelt die Veranla-

gung und den Bezug der Spielbankenab-
gabe durch Verordnung, falls er diese 
Aufgaben nicht der eidgenössischen 
Spielbankenkommission überträgt. 

   

 Art.  18 
Geschicklichkeitsspielautomaten 

   

 
1
 Die Betreiberin oder der Betreiber hat für 

das Aufstellen und den Betrieb von Ge-
schicklichkeitsspielautomaten für jedes 
einzelne Gerät eine jährliche Abgabe zu 
entrichten. 

   

 
2
 Der Regierungsrat legt die Abgabe in-

nerhalb folgender Bandbreite durch Ver-
ordnung fest: 

   

 a für Geräte mit Geldgewinn oder geldwer-
ten Vorteilen 250 bis 2500 Franken, 

   

 b für Geräte mit geringem Einsatz und 
Sachgewinn 100 bis 1000 Franken. 

   

 Art.  19 
Verhältnis zum Steuerrecht 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Die Besteuerung der Veranstalterinnen 

und Veranstalter von Kleinspielen gemäss 
den Bestimmungen der Steuergesetzge-
bung bleibt vorbehalten. 

   

      4.2 Zuständigkeit und Verfahren         

 Art.  20 
 

   

 
1
 Der Regierungsrat regelt die Zuständig-

keit und das Verfahren zur Abgabeerhe-
bung durch Verordnung. 

   

      4.3 Gebühren         

 Art.  21 
 

   

 
1
 Der Regierungsrat regelt die Gebühren 

für Bewilligungen, Kontrollen und weitere 
Verwaltungshandlungen durch Verord-
nung. 

   

 
2
 Die Gemeinden können für die ihnen 

obliegenden Aufgaben gemäss diesem 
Gesetz nach Massgabe der für sie gel-
tenden Gebührenvorschriften Gebühren 
erheben. 

   

      4.4 Mittelverwendung         

 Art.  22 
Verwendung der Abgabe auf Spielbanken 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Je 5 bis 20 Prozent der Spielbankenab-

gabe werden der Standortgemeinde und 
dem Fonds für Suchtprobleme gemäss 
Artikel 70 des Gesetzes vom 11. Juni 
2001 über die öffentliche Sozialhilfe (So-
zialhilfegesetz, SHG)

1)
 zugewiesen. 

   

 
2
 Darüber hinaus besteht keine Zweckbin-

dung bei der Mittelverwendung. 
   

 Art.  23 
Verwendung der Abgaben auf Geschicklichkeitsspielauto-
maten 

   

 
1
 Die Abgaben auf Geschicklichkeitsspiel-

automaten unterliegen keiner Zweckbin-
dung. 

   

      5 Massnahmen gegen Spielsucht         

 Art.  24 
 

   

 
1
 Der Kanton setzt sich aktiv für die Be-

kämpfung von Spielsucht und exzessivem 
Geldspiel sowie deren negativen Begleit-
erscheinungen ein. 

   

 
2
 Angebote und Projekte, die den Zielen 

gemäss Absatz 1 dienen, werden aus 
dem Fonds für Suchtprobleme finanziert. 

   

 
3
 Der Regierungsrat regelt das Nähere 

durch Verordnung. 
   

                                                   
1)

 BSG 860.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/860.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

      6 Verwendung der Reingewinne 
aus Grossspielen 

        

      6.1 Grundsätze der Mittelverwen-
dung 

        

      6.1.1 Geltungsbereich         

 Art.  25 
 

   

 
1
 Die Bestimmungen dieses Kapitels gel-

ten für den Lotterie- und den Sportfonds 
gemäss Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a 
und b. 

   

 
2
 Für den Kulturförderungsfonds gemäss 

Artikel 34 des Kantonalen Kulturförde-
rungsgesetzes vom 12. Juni 2012 
(KKFG)

1)
 gelten sie nur, soweit dieses 

Gesetz dies ausdrücklich vorsieht oder 
das KKFG darauf verweist. 

   

      6.1.2 Einzelne Grundsätze         

 Art.  26 
Gemeinnützigkeit 

   

                                                   
1)

 BSG 423.11 

https://www.belex.sites.be.ch/data/423.11/de


- 12 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Reingewinne aus Lotterien und Sport-

wetten sind gemäss Artikel 125 Absatz 1 
BGS für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden, namentlich in den Bereichen 
Kultur, Soziales und Sport. Sie dienen 
nicht der Milderung der Notlage oder Be-
dürftigkeit Einzelner. 

   

 
2
 Vorhaben sind gemeinnützig, wenn sie 

der Förderung des Gemeinwohls und 
nicht den persönlichen Interessen der 
Beteiligten dienen. 

   

 Art.  27 
Kantonaler Bezug 

   

 
1
 Beiträge werden in der Regel nur ausge-

richtet 
   

 a an Vorhaben im Kanton,    

 b an andere Vorhaben, wenn sie für den 
Kanton von hoher Bedeutung sind. 

   

 
2
 Bei kantonsübergreifenden Vorhaben ist 

eine angemessene Beteiligung der ande-
ren Kantone erforderlich. 

   

 Art.  28 
Bezug zum Berner Jura 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Beiträge, die aus dem Anteil finanziert 

werden, der gemäss Artikel 20 Absatz 1 
des Gesetzes vom 13. September 2004 
über das Sonderstatut des Berner Juras 
und über die französischsprachige Min-
derheit des zweisprachigen Amtsbezirks 
Biel (Sonderstatutsgesetz, SStG)

1)
 dem 

Bernjurassischen Rat vorbehalten ist, 
werden in der Regel nur ausgerichtet 

   

 a an Vorhaben im Berner Jura,    

 b an andere Vorhaben, wenn sie für den 
Berner Jura von hoher Bedeutung sind. 

   

 
2
 Bei kantonsübergreifenden Vorhaben ist 

eine angemessene Beteiligung der ande-
ren Kantone erforderlich. 

   

 Art.  29 
Politische und konfessionelle Neutralität 

   

 
1
 Beitragsberechtigt sind ausschliesslich 

Vorhaben, die keine politischen oder kon-
fessionellen Zwecke verfolgen. 

   

 Art.  30 
Einmaligkeit der Beiträge 

   

 
1
 Beiträge werden für einmalige Projekte 

gewährt. 
   

 
2
 Nicht gewährt werden    

 a wiederkehrende Beiträge,    

                                                   
1)

 BSG 102.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/102.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 b Beiträge an Betriebskosten,    

 c Beiträge an den Unterhalt von Gebäu-
den und Anlagen. 

   

 
3
 Ausnahmen sind möglich, wenn    

 a dieses oder ein anderes Gesetz dies 
vorsieht, 

   

 b der Regierungsrat dies durch Verord-
nung vorsieht. 

   

 Art.  31 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 

   

 
1
 Die Reingewinne gemäss Artikel 125 

Absatz 1 BGS sind wirtschaftlich und 
langfristig wirksam einzusetzen. 

   

 Art.  32 
Subsidiarität 

   

 
1
 Die Ausrichtung eines Beitrags erfolgt 

subsidiär. 
   

 
2
 Sie wird in der Regel von einer möglichst 

breit abgestützten Finanzierung und an-
gemessenen Eigenleistungen abhängig 
gemacht. 

   

 
3
 Ein Beitrag ist auf höchstens 40 Prozent 

der gemäss Geldspielgesetzgebung rele-
vanten Kosten des Vorhabens be-
schränkt. Der Regierungsrat kann durch 
Verordnung Ausnahmen vorsehen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  33 
Rechtsgleiche Behandlung 

   

 
1
 Die Gesuchstellerinnen und Gesuchstel-

ler sind möglichst rechtsgleich zu behan-
deln. 

   

 Art.  34 
Fehlender Rechtsanspruch 

   

 
1
 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die 

Gewährung von Beiträgen aus dem Lotte-
rie- und dem Sportfonds. 

   

 Art.  35 
Form der Beitragsausrichtung 

   

 
1
 Beiträge aus dem Lotterie- und dem 

Sportfonds werden ausschliesslich à 
fonds perdu geleistet. 

   

 
2
 Die Gewährung von Darlehen ist nicht 

zulässig. 
   

 Art.  36 
Mehrkosten 

   

 
1
 Nachträgliche Mehrkosten werden nicht 

berücksichtigt. 
   

 Art.  37 
Ausschluss öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen 

   

 
1
 Die Verwendung der Reingewinne zur 

Erfüllung öffentlich-rechtlicher gesetzli-
cher Verpflichtungen ist ausgeschlossen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Sie ist zulässig für Vorhaben, die nach 

der Gesetzgebung aus ordentlichen Mit-
teln eines Gemeinwesens unterstützt 
werden können, soweit das Gesetz das 
Gemeinwesen nicht zur Übernahme der 
Kosten verpflichtet. 

   

      6.1.3 Ergänzende Bestimmungen         

 Art.  38 
 

   

 
1
 Der Regierungsrat kann nach vorgängi-

ger Anhörung des Bernjurassischen Ra-
tes durch Verordnung ergänzende Best-
immungen über die Verwendung der Mit-
tel aus dem Lotterie- und dem Sportfonds 
erlassen und insbesondere die Verwen-
dungszwecke und die Grundsätze für die 
Ausrichtung von Beiträgen näher um-
schreiben. 

   

      6.1.4 Zuständigkeit und Verantwort-
lichkeit 

        

 Art.  39 
 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-

rektion 
   

 a behandelt die Gesuche um Beiträge aus 
dem Lotterie- und dem Sportfonds, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 b sorgt für eine rechtmässige Verwendung 
der Mittel aus dem Lotterie- und dem 
Sportfonds. 

   

      6.2 Fondspeisung         

 Art.  40 
Fondsstruktur und -speisung 

   

 
1
 Die Mittelverwendung erfolgt über die 

folgenden Fonds: 
   

 a Lotteriefonds,    

 b Sportfonds,    

 c Kulturförderungsfonds.    

 
2
 Die dem Kanton zufliessenden Reinge-

winne gemäss Artikel 125 Absatz 1 BGS 
fallen in den Lotteriefonds. 

   

 
3
 Aus dem Lotteriefonds werden der 

Sportfonds und der Kulturförderungsfonds 
gespeist. 

   

 
4
 Dem Lotterie- und dem Sportfonds dür-

fen keine ordentlichen Staatsmittel zuge-
führt werden. 

   

 Art.  41 
Speisungshöhen 

   

 
1
 Der Sportfonds wird mit maximal 35 

Prozent der pro Jahr dem Kanton zuflies-
senden Reingewinne gemäss Artikel 125 
Absatz 1 BGS gespeist. 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Der Kulturförderungsfonds wird mit ma-

ximal 20 Prozent der pro Jahr dem Kan-
ton zufliessenden Reingewinne gemäss 
Artikel 125 Absatz 1 BGS gespeist. 

   

 
3
 Der Regierungsrat beschliesst jährlich 

über die Zuteilungen aus dem Lotterie-
fonds an diese Fonds und berücksichtigt 
dabei die vorhandenen Reserven der 
Fonds. 

   

      6.3 Zuwendungsbereiche und Ab-
grenzung 

        

 Art.  42 
Verhältnis zu Kleinlotterien 

   

 
1
 Für ein Vorhaben kann nicht gleichzeitig 

ein Beitrag aus dem Lotterie-, dem Sport- 
oder dem Kulturförderungsfonds gewährt 
und eine Kleinlotterie bewilligt werden. 

   

 Art.  43 
Zuwendungsbereiche des Lotteriefonds 

   

 
1
 Die Mittel des Lotteriefonds sind für fol-

gende Bereiche zu verwenden: 
   

 a Kultur,    

 b Denkmalpflege,    

 c Natur und Umweltschutz,    
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Antrag Kommission II Antrag Regie-
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Mehrheit Minderheit 

 d Katastrophenhilfe, 
 
Rückweisung an Kommission 
 
Amstutz (SVP): 
Neu: Entwicklungszusammenarbeit unter 
operativer Verantwortung gemeinnütziger 
Institutionen mit Sitz im Kanton Bern. 

d Entwicklungszusammen-
arbeit und Katastrophen-
hilfe, 

(Antrag Regierungsrat I) 

d Katastrophenhilfe,  
 

Antrag Kommissions-
mehrheit 

 e Gesellschaft,    

 f gemeinnützige Grossprojekte mit erheb-
licher Bedeutung für den Kanton, 

   

 g wiederkehrende Beiträge für Erhalt und 
Pflege von nationalen Baudenkmälern, 

   

 h übrige gemeinnützige Vorhaben.    

 Art.  44 
Zuwendungsbereiche des Sportfonds 

   

 
1
 Die Mittel des Sportfonds sind für die 

Sportförderung in folgenden Bereichen zu 
verwenden: 

   

 a Bau und Instandsetzung von Sportbau-
ten und -anlagen, 

   

 b Sportmaterial,    

 c Vereins- und Verbandsförderung,    

 d übrige Sportförderung.    

 Art.  45 
Beitragsgrenzen 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Der Regierungsrat kann durch Verord-

nung für die einzelnen Zuwendungsberei-
che prozentuale und betragsmässige 
Beitragsgrenzen festlegen. 

   

      6.4 Finanzrecht         

 Art.  46 
Verhältnis zu anderen Erlassen 

   

 
1
 Die Vorschriften der Gesetzgebung über 

die Steuerung von Finanzen und Leistun-
gen sind auf den Lotterie- und den Sport-
fonds nur soweit anwendbar, als dieses 
Gesetz oder seine Ausführungsbestim-
mungen darauf verweisen. 

   

 
2
 Gleiches gilt für die Gesetzgebung über 

die Staatsbeiträge. 
   

 Art.  47 
Fondsverwaltung 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-

rektion verwaltet den Lotterie- und den 
Sportfonds, unter Beachtung der Vorgabe 
gemäss Artikel 126 Absatz 1 BGS. 

   

 
2
 Für den Lotterie- und den Sportfonds 

werden insbesondere von der Kantons-
rechnung getrennte Rechnungen und 
Konti geführt. 

   

 
3
 Der Regierungsrat erlässt Vorschriften 

über die Anlage und Verwaltung des Lot-
terie- und des Sportfonds. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  48 
Beitragsvoraussetzungen 

   

 
1
 Jeder Beitrag aus dem Lotterie- und 

dem Sportfonds setzt Folgendes voraus: 
   

 a eine Rechtsgrundlage,    

 b hinreichende Fondsmittel,    

 c einen Beschluss des finanzkompetenten 
Organs. 

   

 Art.  49 
Finanzkompetenzen 

   

 
1
 Die Finanzkompetenzen richten sich 

nach den Vorgaben der Kantonsverfas-
sung (KV)

1)
 und der Gesetzgebung über 

die Steuerung von Finanzen und Leistun-
gen, wenn der Regierungsrat durch Ver-
ordnung keine besonderen Finanzkompe-
tenzen festlegt. 

   

 
2
 Werden für ein Vorhaben sowohl ordent-

liche Staatsmittel als auch Mittel aus den 
Fonds gemäss Artikel 40 Absatz 1 bean-
sprucht, sind die Ausgaben zusammen-
zuzählen und der finanzkompetenten 
Behörde in einer einheitlichen Vorlage zu 
unterbreiten, wenn sich die Ausgaben im 
Sinne der Gesetzgebung über die Steue-
rung von Finanzen und Leistungen ge-
genseitig bedingen. 

   

                                                   
1)

 BSG 101.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/101.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  50 
Verhältnis zum Sonderstatutsgesetz 

   

 
1
 Die Zuständigkeiten des Bernjurassi-

schen Rates und des Rates für franzö-
sischsprachige Angelegenheiten des 
Verwaltungskreises Biel/Bienne richten 
sich nach den Bestimmungen des SStG, 
soweit dieses Gesetz nichts Abweichen-
des vorsieht. 
 
Rückweisung an Kommission 
 
Riesen (PSA): 
Die Zuständigkeiten des Bernjurassischen 
Rates und des Rates für französischspra-
chige Angelegenheiten des Verwaltungs-
kreises Biel/Bienne richten sich nach den 
Bestimmungen des SStG, soweit dieses 
Gesetz nichts Abweichendes vorsieht 
gemäss den Bestimmungen des SStG 
bleiben vorbehalten. 

1
 Die Zuständigkeiten des 

Bernjurassischen Rates 
und des Rates für franzö-
sischsprachige Angelegen-
heiten des Verwaltungs-
kreises Biel/Bienne richten 
sich nach den Bestimmun-
gen des SStG, soweit die-
ses Gesetz nichts Abwei-
chendes vorsieht. 
(Antrag Regierungsrat I) 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Werden im Gesuchsverfahren die Anträ-

ge der zuständigen Stelle der Sicher-
heitsdirektion nicht berücksichtigt, findet 
eine Aussprache zwischen der Sicher-
heitsdirektion und dem Bernjurassischen 
Rat statt. 
 
Rückweisung an Kommission 
 
Benoit (SVP): 
Streichen. 
glp (Mühlheim): 
3
 Kommt es zu keiner Einigung, entschei-

det der Regierungsrat über das Gesuch. 

2
 Werden im Gesuchsver-

fahren die Anträge der 
zuständigen Stelle der 
Sicherheitsdirektion nicht 
berücksichtigt, findet eine 
Aussprache zwischen der 
Sicherheitsdirektion und 
dem Bernjurassischen Rat 
statt.  
(Antrag Regierungsrat I) 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 Art.  51 
Jahresrechnungen 

   

 
1
 Der Regierungsrat unterbreitet dem 

Grossen Rat spätestens im Juni des fol-
genden Jahres die Jahresrechnungen des 
Lotterie- und des Sportfonds zur Geneh-
migung. 

   

 
2
 Die Jahresrechnungen enthalten    

 a die Einnahmen und Ausgaben des 
Rechnungsjahres, gegliedert nach Ver-
wendungszwecken, 

   

 b die Bestände der Fonds am Anfang und 
am Ende des Rechnungsjahres, 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 c eine Aufstellung der am Ende des 
Rechnungsjahres zugesicherten, aber 
noch nicht ausbezahlten Beiträge, ge-
gliedert nach Verwendungszwecken. 

   

 Art.  52 
Finanzaufsicht 

   

 
1
 Die Finanzkontrolle überprüft die Ver-

wendung der Gelder aus dem Lotterie- 
und dem Sportfonds nach den Vorschrif-
ten der Gesetzgebung über die Finanz-
aufsicht. 

   

 Art.  53 
Gebührenfreiheit 

   

 
1
 Für die Behandlung von Gesuchen um 

Beiträge aus dem Lotterie- und dem 
Sportfonds werden keine Gebühren erho-
ben. 

   

      6.5 Verfahren         

 Art.  54 
Gesuch 

   

 
1
 Beiträge aus dem Lotterie- und dem 

Sportfonds werden nur auf Gesuch hin 
gewährt. 

   

 
2
 Auf Gesuche, die gestellt werden, nach-

dem das zu unterstützende Vorhaben 
bereits in Angriff genommen worden ist, 
wird nicht eingetreten. Der Regierungsrat 
kann durch Verordnung Ausnahmen vor-
sehen. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  55 
Mitwirkungspflicht 

   

 
1
 Die Gesuchstellerinnen und Gesuchstel-

ler sowie die Beitragsempfängerinnen und 
-empfänger haben bei Sachverhaltsabklä-
rungen und Kontrollen der Aufsichtsbe-
hörde mitzuwirken. 

   

 Art.  56 
Beschlussfassung 

   

 
1
 Die Sicherheitsdirektion beschliesst über 

die Ablehnung von Gesuchen und im 
Rahmen ihrer Finanzkompetenz über die 
Bewilligung von Beiträgen. 

   

 
2
 Nimmt sie einen Beitrag in Aussicht, für 

den ihr die Finanzkompetenz fehlt, leitet 
sie das Gesuch an das finanzkompetente 
Organ weiter. 

   

 
3
 Die Zuständigkeiten des Bernjurassi-

schen Rates und des Rates für franzö-
sischsprachige Angelegenheiten des 
Verwaltungskreises Biel/Bienne gemäss 
den Bestimmungen des SStG bleiben 
vorbehalten. 

   

 Art.  57 
Zusicherung von Beiträgen 

   

 
1
 Beiträge können nur durch das finanz-

kompetente Organ verbindlich zugesichert 
werden. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Zusicherungen von Beiträgen sind zu 

befristen. Sie können mit Auflagen und 
Bedingungen verbunden werden. 

   

 Art.  58 
Auszahlung 

   

 
1
 Die Auszahlung eines Beitrags erfolgt 

erst, wenn die Zustimmung des finanz-
kompetenten Organs vorliegt und die 
Finanzierung des Vorhabens nachweislich 
gesichert ist. 

   

 Art.  59 
Rückerstattung 

   

 
1
 Werden Auflagen oder Bedingungen 

verletzt oder subventionierte Anlagen 
zweckentfremdet, ist der Beitrag samt 
Zinsen dem betreffenden Fonds ganz 
oder teilweise zurückzuerstatten. 

   

 
2
 Die Rückerstattung wird durch die Si-

cherheitsdirektion verfügt. 
   

 
3
 Diese hört vorgängig den Bernjurassi-

schen Rat an, wenn es sich um einen von 
ihm ausgerichteten Beitrag handelt. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
4
 Die Rückerstattungspflicht erlischt, wenn 

die Aufsichtsbehörde gemäss Artikel 69 
Absatz 1 nicht innert eines Jahres nach 
Bekanntwerden der Verfehlungen gemäss 
Absatz 1 eine Rückerstattung bei der 
Beitragsempfängerin oder beim Beitrags-
empfänger anmeldet, spätestens aber 
zehn Jahre nach vollständig erfolgter Bei-
tragsauszahlung. 

   

      6.6 Wiederkehrende Beiträge         

 Art.  60 
Grundsätze 

   

 
1
 Wiederkehrende Beiträge können aus 

dem Lotteriefonds für Erhalt und Pflege 
von einzelnen für den Kanton herausra-
genden Baudenkmälern gewährt werden. 

   

 
2
 Beitragsberechtigt sind juristische Per-

sonen mit Sitz im Kanton, die ausschliess-
lich gemeinnützige oder wohltätige Zwe-
cke verfolgen. 

   

 
3
 Der Hauptzweck der juristischen Person 

sind Erhalt und Pflege des Baudenkmals, 
das im Schweizerischen Inventar der Kul-
turgüter von nationaler und regionaler 
Bedeutung als von nationaler Bedeutung 
eingestuft ist. 

   

 Art.  61 
Herausragende Baudenkmäler 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Die Beurteilung, ob die Baudenkmäler 

für den Kanton herausragend sind, erfolgt 
insbesondere 

   

 a in geschichtlicher und baulicher Hinsicht 
sowie 

   

 b in der öffentlichen Wahrnehmung als 
Wahrzeichen der Region. 

   

 
2
 Herausragende Baudenkmäler sind 

insbesondere Schlösser und das Berner 
Münster. 

   

 Art.  62 
Subsidiarität 

   

 
1
 Beiträge werden gewährt an die Kosten 

von Erhalt und Pflege der Baudenkmäler, 
soweit die finanzielle Notwendigkeit aus-
gewiesen ist. 

   

 Art.  63 
Öffentliche Zugänglichkeit 

   

 
1
 Der Zugang der Öffentlichkeit zu den 

Baudenkmälern muss hinreichend ge-
währleistet sein. 

   

 Art.  64 
Begrenzung der Beitragsempfängerinnen und -empfänger 

   

 
1
 Der Regierungsrat kann den Kreis der 

Beitragsempfängerinnen und -empfänger 
durch Verordnung begrenzen und ergän-
zende Kriterien für die Beitragsberechti-
gung festlegen. 

   



- 29 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  65 
Mittelbegrenzung 

   

 
1
 Pro Jahr stehen maximal zehn Prozent 

der dem Kanton zustehenden Reiner-
tragsanteile gemäss Artikel 125 Absatz 1 
BGS für wiederkehrende Beiträge zur 
Verfügung. 

   

 Art.  66 
Finanzkompetenzen 

   

 
1
 Artikel 19 SStG kommt im Bereich der 

wiederkehrenden Beiträge nicht zur An-
wendung. 

   

 Art.  67 
Leistungsvereinbarungen 

   

 
1
 Die Sicherheitsdirektion schliesst mit 

den beitragsberechtigten juristischen Per-
sonen Leistungsvereinbarungen ab. 

   

 
2
 In der Regel werden die wiederkehren-

den Beiträge für eine mehrjährige Leis-
tungsperiode gewährt. 

   

 
3
 Fallen die Reingewinne gemäss Artikel 

125 Absatz 1 BGS im Verlauf einer Leis-
tungsperiode deutlich tiefer aus als in den 
Vorjahren, kann die Sicherheitsdirektion 
die wiederkehrenden Beiträge nach vor-
gängiger Ankündigung linear kürzen. 

   

      6.7 Aufsicht, Kontrolle und Informa-
tion 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  68 
Aufsicht 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-

rektion beaufsichtigt die Verwendung der 
Fondsmittel durch die Beitragsempfänge-
rinnen und -empfänger. 

   

 Art.  69 
Kontrolle 

   

 
1
 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-

rektion kann im Rahmen der Aufsicht und 
soweit es zur Erfüllung ihrer jeweiligen 
Aufgaben notwendig ist, jederzeit 

   

 a von Gesuchstellerinnen und Gesuchstel-
lern sowie Beitragsempfängerinnen und 
-empfängern Unterlagen verlangen, 

   

 b Kontrollen auf den Grundstücken und in 
den Räumlichkeiten durchführen, die mit 
dem Vorhaben in Zusammenhang ste-
hen. 

   

 Art.  70 
Information 

   

 
1
 Die zuständigen Stellen der Sicherheits-

direktion und der Bildungs- und Kulturdi-
rektion orientieren die Öffentlichkeit perio-
disch über die Verwendung der Mittel aus 
den Fonds gemäss Artikel 40 Absatz 1. 

   

      7 Datenschutz         
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  71 
Datenbearbeitung 

   

 
1
 Die zum Vollzug der eidgenössischen 

und der kantonalen Geldspielgesetzge-
bung zuständigen Behörden des Kantons 
und der Gemeinden dürfen Personenda-
ten bearbeiten, soweit dies der Erfüllung 
ihrer Aufgaben dient. 

   

 
2
 Besonders schützenswerte Personenda-

ten über Gesundheit, Massnahmen der 
sozialen Hilfe oder fürsorgerischen Be-
treuung, polizeiliche Ermittlungen, Straf-
verfahren und Strafen oder Massnahmen 
dürfen sie bearbeiten, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend erfor-
derlich ist. 

   

 Art.  72 
Datenbekanntgabe 

   

 
1
 Die zum Vollzug der eidgenössischen 

und der kantonalen Geldspielgesetzge-
bung zuständigen Behörden des Kantons 
und der Gemeinden dürfen unter den 
Voraussetzungen gemäss Artikel 71 Per-
sonendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Personendaten, unterei-
nander austauschen und bekannt geben. 

   

 
2
 Die Bekanntgabe von Personendaten ist 

unter den Voraussetzungen gemäss Arti-
kel 71 zudem zulässig an 

   

 a die zuständigen Behörden des Bundes,    
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rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 b die interkantonale Aufsichtsbehörde im 
Geldspielbereich, 

   

 c die zuständigen Behörden anderer Kan-
tone, 

   

 d die Steuerverwaltung,    

 e die Kantonspolizei,    

 f die zuständigen Stellen der Gemeinden,    

 g Private.    

 Art.  73 
Meldungen an die Aufsichtsbehörde 

   

 
1
 Die Behörden von Kanton und Gemein-

den lassen der Aufsichtsbehörde gemäss 
Artikel 12 Absatz 1 unter Vorbehalt be-
sonderer gesetzlicher Geheimhaltungs-
pflichten unaufgefordert Informationen 
betreffend Widerhandlungen gegen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes zukom-
men. 

   

 Art.  74 
Elektronisches Abrufverfahren 

   

 
1
 Die Aufsichtsbehörde gemäss Artikel 12 

Absatz 1 kann der kantonalen Steuerver-
waltung gemäss Artikel 71 bearbeitete 
Personendaten im elektronischen Abruf-
verfahren zugänglich machen, soweit die 
Daten für die kantonale Steuerverwaltung 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

      8 Strafbestimmungen         

 Art.  75 
 

   

 
1
 Wer gegen die Bestimmungen gemäss 

Artikel 4, 6, 7, 14 und 55 verstösst, wird 
mit einer Busse bis 5000 Franken be-
straft. 

   

 
2
 Die gestützt auf Artikel 131 Absatz 1 

Buchstabe a, e und g BGS sowie das 
vorliegende Gesetz ausgefällten Strafur-
teile sind der Aufsichtsbehörde gemäss 
Artikel 12 Absatz 1 mitzuteilen. 

   

 
3
 Ist die Widerhandlung im Geschäftsbe-

trieb einer juristischen Person, einer Kol-
lektiv- oder einer Kommanditgesellschaft 
begangen worden, haftet diese solidarisch 
für Bussen, Kosten und Abgaben. Im 
Strafverfahren stehen ihr die Rechte einer 
Partei zu. 

   

      9 Vollzug und Rechtspflege         

 Art.  76 
Ausführungsbestimmungen 

   

 
1
 Der Regierungsrat erlässt die zum Voll-

zug dieses Gesetzes notwendigen Aus-
führungsbestimmungen, namentlich 

   

 a zum Bewilligungs- und Meldeverfahren 
für Kleinspiele, 
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 b zur Höhe der Abgaben im Geldspielbe-
reich, 

   

 c zur Mittelverwendung.    

 
2
 Er kann die Befugnis zur Regelung von 

Einzelheiten wie Terminen zur Gesuchs-
einreichung und -behandlung sowie zur 
Festlegung der einzelnen Kriterien für die 
Beitragsbemessung und die Abrechnung 
an die Sicherheitsdirektion übertragen. 

   

 
3
 Er bzw. die Sicherheitsdirektion hört in 

Fällen gemäss Absatz 1 Buchstabe c und 
Absatz 2 vorgängig den Bernjurassischen 
Rat an. 

   

 Art.  77 
Rechtspflege 

   

 
1
 Für den Rechtsschutz gelten die Best-

immungen des Gesetzes vom 23. Mai 
1989 über die Verwaltungsrechtspflege 
(VRPG)

1)
, soweit dieses Gesetz keine 

abweichende Regelung vorsieht. 

   

 
2
 Gegen Verfügungen der Aufsichtsbe-

hörden gemäss Artikel 12 Absatz 2 kann 
innert 30 Tagen Beschwerde bei der Si-
cherheitsdirektion erhoben werden. 

   

 
3
 Beschwerden gegen Massnahmen ge-

mäss Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe b 
und c BGS haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

   

                                                   
1)

 BSG 155.21 

https://www.belex.sites.be.ch/data/155.21/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

      10 Übergangs- und Schlussbe-
stimmungen 

        

 Art.  78 
Übergangsbestimmungen 

   

 
1
 Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes hängigen erstinstanzli-
chen Gesuchsverfahren werden nach 
neuem Recht beurteilt. 

   

 
2
 Nach bisherigem Recht beschlossene 

Beitragszusicherungen bleiben gültig. 
   

 
3
 Die Rückerstattung von Mitteln aus dem 

Lotterie- und dem Sportfonds richtet sich 
nach neuem Recht. 

   

 Art.  79 
Änderung von Erlassen 

   

 
1
 Folgende Erlasse werden geändert:    

 a Gesetz vom 13. September 2004 über 
das Sonderstatut des Berner Juras und 
über die französischsprachige Minder-
heit des zweisprachigen Amtsbezirks 
Biel (Sonderstatutsgesetz, SStG)

1)
, 

   

 b Kantonales Kulturförderungsgesetz vom 
12. Juni 2012 (KKFG)

2)
, 

   

                                                   
1)

 BSG 102.1 
2)

 BSG 423.11 

https://www.belex.sites.be.ch/data/102.1/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/423.11/de
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 c Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öf-
fentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, 
SHG)

1)
, 

   

 d Gesetz vom 4. November 1992 über 
Handel und Gewerbe (HGG)

2)
, 

   

 e Gastgewerbegesetz vom 11. November 
1993 (GGG)

3)
. 

   

 Art.  80 
Aufhebung eines Erlasses 

   

 
1
 Das Lotteriegesetz vom 4. Mai 1993 

(LotG; BSG 935.52) wird aufgehoben. 
   

 Art.  81 
Inkrafttreten 

   

 
1
 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in 

Kraft. 
   

 II.    

 1. 
Der Erlass 102.1 Gesetz über das Son-
derstatut des Berner Juras und über die 
französischsprachige Minderheit des 
zweisprachigen Amtsbezirks Biel vom 
13.09.2004 (Sonderstatutsgesetz, SStG) 
(Stand 01.06.2014) wird wie folgt geän-
dert: 

   

                                                   
1)

 BSG 860.1 
2)

 BSG 930.1 
3)

 BSG 935.11 

https://www.belex.sites.be.ch/data/102.1/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/860.1/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/930.1/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/935.11/de
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Art.  19 
Umfang der Befugnisse 

    

1
 Der Bernjurassische Rat verfügt an 

Stelle der Polizei- und Militärdirektion 
bei aus dem Berner Jura stammenden 
Gesuchen um Staatsbeiträge aus dem 
Lotteriefonds oder aus dem Sport-
fonds.

 

1
 Der Bernjurassische Rat verfügt an Stel-

le der Polizei- und Militärdirektion
Sicherheitsdirektion bei aus dem Berner 
Jura stammenden Gesuchen um Staats-
beiträge aus dem Lotteriefonds oder aus 
dem Sportfonds. 

   

 
1a

 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen 
gemäss Artikel 50 Absatz 2 und Artikel 66 
Absatz 1 des Kantonalen Geldspielgeset-
zes vom ■■■ (KGSG)

1)
. 

   

2
 Übersteigt die Höhe des in Aussicht 

gestellten Beitrags die Ausgabenbe-
fugnis der Direktion, leitet der Bernju-
rassische Rat das Geschäft mit einem 
allfälligen Antrag zuhanden der zu-
ständigen Behörde an sie weiter. 

    

Art.  20 
Finanzrahmen 

    

1
 Dem Bernjurassischen Rat stehen 

jährlich ein Teil der Einnahmen des 
Lotteriefonds sowie ein Teil der Ein-
nahmen des Sportfonds, die jeweils 
dem Bevölkerungsanteil des Berner 
Juras an der gesamten Kantonsbevöl-
kerung entsprechen, zur Verfügung. 

    

                                                   
1)

 BSG ■■■ 
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1a

 Der Bernjurassische Rat entscheidet 
jährlich und nach seinem Ermessen über 
die Höhe der Zuweisungen in den Lotte-
riefonds und den Sportfonds. Er richtet 
sich dabei nach Artikel 41 Absatz 1 KGSG 
und hört vorgängig die Sicherheitsdirekti-
on an. 

   

2
 Staatsbeiträge im Sinne von Artikel 

19 werden den Anteilen entnommen, 
die dem Bernjurassischen Rat gemäss 
Absatz 1 zugeteilt sind, ausser wenn 
sie auf Grund ihrer Höhe in die Ausga-
benbefugnis des Grossen Rates fallen. 

    

 2. 
Der Erlass 423.11 Kantonales Kulturför-
derungsgesetz vom 12.06.2012 (KKFG) 
(Stand 01.01.2013) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Art.  33 
Mittel 

    

1
 Die Aufgaben des Kantons nach 

diesem Gesetz werden finanziert 
    

a mit den mit dem Voranschlag bewil-
ligten allgemeinen Mitteln für die Kul-
turförderung sowie 

    

b aus dem Lotteriefonds gemäss Lotte-
riegesetzgebung und dem Kulturför-
derungsfonds. 

b aus dem Lotteriefonds gemäss Lotterie-
gesetzgebungGeldspielgesetzgebung 
und dem Kulturförderungsfonds. 

   

Art.  34 
Kulturförderungsfonds 
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1
 Die Erziehungsdirektion führt den 

Kulturförderungsfonds. 
    

2
 Der Kulturförderungsfonds wird ge-

äufnet 
    

a durch Zuwendungen aus dem Lotte-
riefonds nach Massgabe der Lotte-
riegesetzgebung und 

a durch Zuwendungen aus dem Lotterie-
fonds nach Massgabe der Lotteriege-
setzgebungGeldspielgesetzgebung und 

   

b durch allgemeine, mit dem Voran-
schlag bewilligte Mittel für die Kultur-
förderung. 

    

3
 Der Regierungsrat beschliesst jähr-

lich nach Vorliegen des Voranschlags, 
welche der damit bewilligten Mittel in 
den Kulturförderungsfonds eingelegt 
werden. 

    

4
 Die Mittel des Kulturförderungsfonds 

werden verwendet für Beiträge und 
andere Massnahmen nach diesem 
Gesetz, sofern es sich nicht um Be-
triebsbeiträge an bedeutende Kulturin-
stitutionen handelt. 

    

5
 Die Verzinsung, die Rechnungsabla-

ge und die Finanzaufsicht richten sich 
sinngemäss nach der Lotteriegesetz-
gebung.

 

5
 Die Verzinsung, die Rechnungsablage 

und die Finanzaufsicht richten sich sinn-
gemäss nach der Lotteriegesetzgebung
Geldspielgesetzgebung. 

   

 3. 
Der Erlass 860.1 Gesetz über die öffentli-
che Sozialhilfe vom 11.06.2001 (Sozialhil-
fegesetz, SHG) (Stand 01.01.2017) wird 
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wie folgt geändert: 

Art.  70 
2. Fonds für Suchtprobleme 

    

1
 Unter der Bezeichnung «Fonds für 

Suchtprobleme» besteht eine Spezial-
finanzierung im Sinne von Artikel 10 
des Finanzhaushaltgesetzes vom 10. 
November 1987 (FHG)

1)
. 

    

2
 Der Fonds wird geäufnet aus dem 

Anteil des Kantons am Reinertrag der 
Eidgenössischen Alkoholverwaltung, 
aus der Alkoholabgabe gemäss Artikel 
41 Absatz 1 des Gastgewerbegeset-
zes vom 11. November 1993 (GGG)

2)
 

und aus der Spielbankenabgabe ge-
mäss Artikel 24a Absatz 5 des Geset-
zes vom 4. November 1992 über Han-
del und Gewerbe (HGG)

3)
. Dem Fonds 

können von Dritten weitere Mittel zu-
gewiesen werden.

 

2
 Der Fonds wird geäufnet aus dem Anteil 

des Kantons am Reinertrag der Eidge-
nössischen Alkoholverwaltung, aus der 
Alkoholabgabe gemäss Artikel 41 Absatz 
1 des Gastgewerbegesetzes vom 11. 
November 1993 (GGG)

4)
 und aus der 

Spielbankenabgabe gemäss Artikel 24a22 
Absatz 51 des Gesetzes Kantonalen 
Geldspielgesetzes vom 4. November ■■■ 
(KGSG)

5)
1992 über Handel und Gewerbe 

(HGG). Dem Fonds können von Dritten 
weitere Mittel zugewiesen werden. 

   

3
 Die Mittel des Fonds werden zur 

Finanzierung von Massnahmen und 
Einrichtungen der allgemeinen Ge-
sundheitsförderung, der Suchtpräven-
tion und der Suchthilfe verwendet. 

    

 4.    

                                                   
1)

 Aufgehoben durch G vom 26. 3. 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen, BSG 620.0 
2)

 BSG 935.1 
3)

 BSG 930.1 
4)

 BSG 935.11 
5)

 BSG ■■■ 
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Der Erlass 930.1 Gesetz über Handel und 
Gewerbe vom 04.11.1992 (HGG) (Stand 
01.01.2019) wird wie folgt geändert: 

Art.  1 
 

    

1
 Dieses Gesetz regelt die Grundsätze 

für Handel und Gewerbe sowie für die 
Erhebung einer kantonalen Bruttospie-
lertragsabgabe für Kursäle.

 

1
 Dieses Gesetz regelt die Grundsätze für 

Handel und Gewerbe sowie für die Erhe-
bung einer kantonalen Bruttospielertrags-
abgabe für Kursäle. 

   

2
 Ihm unterstehen selbständige dau-

ernde oder gelegentliche privatwirt-
schaftliche Erwerbstätigkeiten mit Ein-
schluss der gewerblichen Betriebe von 
öffentlichrechtlichen Körperschaften.

 

2
 Ihm unterstehen selbständige dauernde 

oder gelegentliche privatwirtschaftliche 
Erwerbstätigkeiten mit Einschluss der 
gewerblichen Betriebe von öffentlichrecht-
lichenöffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten. [FR: unverändert] 

   

3
 Das Bundesrecht sowie kantonale 

Erlasse über einzelne Gewerbe und 
Berufe bleiben vorbehalten. 

    

Art.  2 
Grundsatz 

 
Titel entfernt. 

   

1
 Gewerbliche Tätigkeiten können 

grundsätzlich ohne Einschränkungen 
ausgeübt werden. 

    

2
 Einschränkungen gewerblicher Tätig-

keiten gestützt auf dieses Gesetz sind 
nur zulässig, wenn sie 
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a dem Schutz der öffentlichen Ord-
nung, Gesundheit, Sicherheit oder 
dem Schutz des Publikums vor un-
lauterem Geschäftsgebaren dienen, 

    

b verhältnismässig sind und     

c den Grundsatz der Rechtsgleichheit 
beachten. 

    

Art.  3 
Bewilligungspflicht 

    

1
 Bewilligungspflichtig sind     

a …     

b das Halten und Führen von Taxis,     

c …     

d der Betrieb von Geschicklichkeits-
spielautomaten gemäss der eidge-
nössischen Spielbankengesetzge-
bung und von Unterhaltungsautoma-
ten, 

d Aufgehoben.    

e …     

f …     

g …     

h …     
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i das Gewähren und Vermitteln von 
Konsumkrediten, soweit dies das 
KKG vorsieht, 

    

k der Betrieb des Pfandleihgewerbes.     

2
 Für das Halten und Führen von Taxis 

sind nur Einheitsbewilligungen zuläs-
sig. 

    

6a Anteil an der eidgenössi-
schen Spielbankenabgabe 

6a Aufgehoben.         

Art.  24a 
 

Art.  24a Aufgehoben.    

1
 Der Kanton erhebt eine Abgabe auf 

dem Bruttospielertrag der Glücksspiele 
und Glückspielautomaten der Kursäle 
im Sinne der eidgenössischen Spiel-
bankengesetzgebung. 

    

2
 Die Abgabe beträgt 40 Prozent des 

Gesamtbetrages der dem Bund ge-
mäss Spielbankengesetz auf dem 
Bruttospielertrag zustehenden Spiel-
bankenabgabe. 

    

3
 Abgabepflichtig ist die Betreiberin 

oder der Betreiber der Spielbank. 
    

4
 Der Regierungsrat regelt Veranla-

gung und Bezug der kantonalen Ab-
gabe durch Verordnung, falls dies nicht 
der eidgenössischen Spielbanken-
kommisssion übertragen wird. 
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5
 Von der Kantonsabgabe werden 

zugewiesen 
    

a der Standortgemeinde 10 bis 20 
Prozent, 

    

b dem Fonds für Suchtprobleme der 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
höchstens 20 Prozent. 

    

Art.  28 
Gebühren und Abgaben 

Art.  28 
Gebühren und Abgaben 

   

1
 Die kantonalen Amtsstellen erheben 

für Bewilligungen und besondere 
Dienstleistungen nach diesem Gesetz 
kostendeckende Gebühren. 

    

2
 Die Gemeinden sind berechtigt, für 

Bewilligungen und besondere Dienst-
leistungen nach diesem Gesetz Ge-
bühren zu erheben, sofern 

    

a es im kantonalen Recht ausdrücklich 
vorgesehen ist oder 

    

b sie dies in einem Reglement vorge-
sehen haben. 

    

3
 Für jeden bewilligungspflichtigen 

Automaten erhebt die Bewilligungsbe-
hörde bei der Bewilligungsinhaberin 
oder dem Bewilligungsinhaber eine 
jährliche Abgabe.

 

3
 Aufgehoben.    

4
 Die Abgabe beträgt für

 4
 Aufgehoben.    
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a Unterhaltungsautomaten: CHF 250 
bis 1000 

    

b Geschicklichkeitsspielautomaten mit 
Jetongewinn: CHF 250 bis 1000 

    

c Geschicklichkeitsspielautomaten mit 
Geldgewinn: CHF 1000 bis 7000 

    

 5. 
Der Erlass 935.11 Gastgewerbegesetz 
vom 11.11.1993 (GGG) (Stand 
01.05.2019) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  17 
Spiele 

Art.  17 
SpieleGeldspiele 

   

1
 Spiele um Geld oder Geldeswert, bei 

denen der Gewinn bloss vom Zufall 
abhängt (Glücksspiele), sind in Gast-
gewerbebetrieben verboten.

 

1
 Spiele um Geld oder Geldeswert, bei 

denen der Gewinn bloss vom Zufall ab-
hängt (Glücksspiele), sind Geldspiele in 
Gastgewerbebetrieben verbotenrichten 
sich nach der Geldspielgesetzgebung des 
Bundes und des Kantons. 

   

2
 Die Lotteriegesetzgebung bleibt vor-

behalten.
 

2
 Aufgehoben.    

3
 Kursäle bedürfen zusätzlich zur Be-

triebsbewilligung einer Spielkonzessi-
on gemäss Artikel 35 der Bundesver-
fassung.

 

3
 Aufgehoben.    

 III.    

 Der Erlass 935.52 Lotteriegesetz vom 
04.05.1993 (LotG) (Stand 01.01.2013) 
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wird aufgehoben. 

 IV.    

 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in 
Kraft. 

   

 Bern, 11. März 2020 Bern, 27. April 2020 Bern, 6. Mai 2020 
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